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Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 

Corona-Beschränkungen in Sachsen: Welche Wirtschafts-
bereiche waren besonders betroffen? 

Besonders das Restaurant- und Gaststättengewerbe sowie Frisör- und Kosmetik-

salons waren seit Mitte März 2020 in Sachsen von den Folgen der Corona-

Pandemie betroffen. Immer wieder kam es zu behördlich angeordneten Betriebsun-

tersagungen bzw. Zutrittsregulierungen. Neben Mindestlohnanpassungen 

mussten ferner die pandemiebedingten Zuschläge für die Umsetzung von Hygie-

neauflagen (Umbauten, Desinfektionsmittel etc.) aufgefangen werden. So fiel die 

Jahresteuerungsrate für „Friseurleistungen und andere Dienstleistungen für Kör-

perpflege“ in Sachsen 2020 mit 5,5 Prozent (Gesamtindex: 0,8 Prozent) sowie 

2021 mit 5,1 Prozent (Gesamtindex: 3,1 Prozent) jeweils weit überdurchschnittlich 

aus. „Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen“ verteuerten sich im Vor-

jahresvergleich 2020 um 3,3 Prozent und 2021 um 2,5 Prozent.  

In diesen Wirtschaftsbereichen betraf es vorrangig kleine und Kleinstunternehmen. 

Im Bereich „Frisör- und Kosmetiksalons“ waren 2020 sachsenweit rund 11 000 ab-

hängig Beschäftigte tätig, darunter 89 Prozent sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigte in insgesamt mehr als 4 200 Rechtlichen Einheiten. Über 96 Prozent 

dieser Einheiten wiesen weniger als zehn Beschäftigte auf (Gesamtwirtschaftlicher 

Durchschnitt: 88 Prozent). Ebenfalls stark betroffen waren „Restaurants, Gaststät-

ten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.“ mit annähernd 5 700 Rechtlichen 

Einheiten und mehr als 28 000 abhängig Beschäftigten. Hier unterlagen gut 71 Pro-

zent der Sozialversicherungspflicht (Gesamtwirtschaftlicher Durchschnitt: 

91 Prozent). Der Anteil der Kleinstunternehmen (mit 0 bis 9 abhängig Beschäftig-

ten) lag mit 89 Prozent über dem bei „Hotels, Gasthöfen und Pensionen“ mit 

77 Prozent. 

 

Auskunft erteilt: Herr Straube, Tel.: 03578 33-3452 

Daten sind nur für das Land Sachsen erhältlich. 

Weitergehende Veröffentlichungen: 

https://www.statistik.sachsen.de/html/statistischbetrachtet-corona-regle-

mentierte-wirtschaftsbereiche.html sowie 

https://www.statistik.sachsen.de/html/verbraucherpreise.html
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Rechtliche Einheiten in ausgewählten Wirtschaftsklassen in Sachsen nach Beschäftigtengrößenklassen 
Quelle: Sächsisches Unternehmensregister, Registerstand: 30.09.2021 

 

 
Auswertungen aus dem Unternehmensregister enthalten alle wirtschaftenden Einheiten, die beim Umsatz und/oder bei den Beschäftigten bestimmte 

Relevanz-Schwellen überschreiten und deren Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit in einem der Abschnitte B bis N (Abteilungen 05 bis 82) oder 

P bis S (Abteilungen 85 bis 96) der WZ 2008 liegt. 

1) Rechtliche Einheiten mit Umsatzsteuervoranmeldungen und/oder Beschäftigten in 2020 sowie Sitz in Sachsen. Eine Rechtliche Einheit ist eine natürliche 

Person, die wirtschaftlich tätig ist, eine juristische Person oder eine Personenvereinigung. Betrachtet werden also beispielsweise eine Aktiengesellschaft, 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Offene Handelsgesellschaft oder Einzelunternehmer. 

2) Die abhängig Beschäftigten umfassen die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigten. Die 

Anzahl der Beschäftigten wird als Durchschnittswert (Summe der Monatswerte im Berichtsjahr dividiert durch 12) dargestellt. 

Zu berücksichtigen ist, dass die eindeutige Zuordnung der in den Allgemeinverfügungen bzw. Corona-Schutz-/Notfall-Verordnungen des Sächsischen 

Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt ab Mitte März 2020 explizit genannten (sowie weiteren abgeleiteten) Positionen 

zu den jeweiligen Wirtschaftszweigen gemäß WZ 2008 im Einzelfall schwierig war und manche Wirtschaftsklassen nur zum Teil betroffen sind. Daher 

kann die Darstellung gewisse Unschärfen enthalten. 

Zu den aktuellen Allgemeinverfügungen, Verordnungen und Bekanntmachungen des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen 

Zusammenhalt (SMS) im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie vergleiche https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html. 
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5610 Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés,

Eissalons u. Ä. 5 656 5 049 572 32 3 28 430 71,4 5,0

4511 Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht

von 3,5 t oder weniger 1 824 1 394 346 75 9 21 602 93,7 11,8

5510 Hotels, Gasthöfe und Pensionen 1 462 1 124 304 33 1 12 554 81,7 8,6

9602 Frisör- und Kosmetiksalons 4 249 4 100 127 22 0 11 103 89,2 2,6

4771 Einzelhandel mit Bekleidung 932 867 49 12 4 4 775 79,1 5,1

4752 Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln,

Bau- und Heimwerkerbedarf 660 615 39 5 1 2 972 90,2 4,5

9312 Sportvereine 672 631 35 5 1 2 935 77,9 4,4

5630 Ausschank von Getränken 743 706 36 1 0 2 073 60,8 2,8

7911 Reisebüros 457 427 27 3 0 1 694 89,6 3,7

9313 Fitnesszentren 328 274 54 0 0 1 675 66,5 5,1

8230 Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter 357 337 17 2 1 1 273 85,9 3,6
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